
Anlage 2 zur Sponsoringvereinbarung 

Anlage 2  
 
Leistungen von Audi 
 
Als Gegenleistung für die Leistungen des Partners gemäß Anlage 1 erbringt Audi Folgendes:  
 

 
Audi zahlt für die Leistungen nach Anlage 1 einen Netto-Betrag in Höhe von:  

 
 

€ ________________________  
(in Worten: Euro ____________________________________) 

 
Das Entgelt gemäß Ziffer 1 wird unter Voraussetzung einer ordnungsgemäßen  
Rechnungsstellung fällig wie folgt:  

 
 Der gesamte Netto-Betrag ist am ______________________ zur Zahlung fällig. 
 
 Der gesamte Netto-Betrag ist 14 Tage nach Beendigung der Veranstaltung fällig. 

 
 € ___________________ sind fällig am _________________. 

 
€ ___________________ sind fällig am _________________. 

 
€ ___________________ sind fällig am _________________. 

 
 

 
Zurverfügungstellung von ______ Audi-Fahrzeugen (Fahrzeug-Vermietung) für einen Shuttle-Service 
am__________________ bzw. für den Zeitraum von _________________ bis ________________ mit 

 
Farbe, Ausstattung und Motorisierung der Fahrzeuge werden von Audi bestimmt. Audi ist jederzeit 
berechtigt, das jeweilige Fahrzeug gegen ein anderes auszutauschen. Das Nähere regelt der jeweils 
abzuschließende Fahrzeug-Mietvertrag, der als Anlage Teil dieses Vertrages wird. Der Netto-Wert 
der Leistung wird mit monatlich 1,2 % des Bruttolistenpreises bewertet. 

 
Die Fahrzeuge werden gemäß Vereinbarung mit dem Partner zum Zweck der Vertragsdurchführung 
überlassen an ___________________________________________________. Die Beauftragung und Kostentragung er-
folgt hierbei durch den Partner. 

 
 

 
Organisation und Durchführung eines Shuttle-Services (Personenbeförderungsleistung) am 
_____________________ bzw. für den Zeitraum von _________________ bis ________________ mit 

 
Zurverfügungstellung von ________________________ Audi Fahrzeug/en mit Fahrer 

  
Farbe, Ausstattung und Motorisierung der Fahrzeuge werden von Audi bestimmt. Audi ist jederzeit 
berechtigt, das jeweilige Fahrzeug gegen ein anderes auszutauschen. Der Netto-Wert der Leistung 
wird mit monatlich 1,2 % des Bruttolistenpreises und € 340,00 pro Fahrer pro Tag bewertet. 
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Fahrzeug-Mietvertrag als Ergänzung zum  

□ Kooperationsvertrag vom ________________  

(Laufzeit von ________________ bis ________________) (nachfolgend „Hauptvertrag“) 

□ Sponsorvertrag vom ________________  

(Laufzeit von ________________ bis ________________) (nachfolgend „Hauptvertrag“) 

□ Vertrag vom ________________  

(Laufzeit von ________________ bis ________________) (nachfolgend „Hauptvertrag“) 

 

Zwischen der  

 

AUDI AG  

85045 Ingolstadt 

Deutschland 

USt-IdNr.: DE 811115368 

 

und dem Kooperationspartner/Sponsorpartner/Vertragspartner (im Folgenden „Mieter“):  

 

Name:  _______________________________________________ 

Anschrift:  _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

□  Der Mieter ist Unternehmer i.S.d. Umsatzsteuerrechts. 

USt-IdNr.: ________________________ 

falls keine solche vorhanden ist, Steuer-Nr.: ________________________ 

□  Der Mieter ist kein Unternehmer i.S.d. Umsatzsteuerrechts. 

 

 

§ 1 Gegenstand und Dauer des Vertrages 

 

(1) Die AUDI AG übergibt dem Mieter das Kraftfahrzeug Typ ____________________________,  

Fahrgestell-Nr. ___________________________, Kfz-Kennzeichen _________________, deutscher Brutto-

listenpreis (dt. BLP) ______________ €, in ordnungsgemäßen Zustand zur mietweisen Benutzung 

während der Vertragsdauer (vgl. § 1 Abs. 3 des Mietvertrags). 

□ im Austausch gegen das Fahrzeug (nur angeben, wenn dies der Fall ist)  

Kraftfahrzeug-Typ ____________________________, Fahrgestell-Nr. ___________________________,  

Kfz-Kennzeichen _________________. 
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(2) Die Höhe des monatlichen Netto-Mietzinses richtet sich nach dem zwischen den Parteien be-

stehenden o.g. Hauptvertrag (demnach _____ % des dt. BLP). Der monatliche Netto-Mietzins 

für das oben genannte Fahrzeug beträgt demnach __________________ € (ggfs. zzgl. der gesetzli-

chen Umsatzsteuer). Die Abrechnung richtet sich nach dem o.g. zwischen den Parteien beste-

henden Hauptvertrag.  

 

Die Gesamtlaufleistung während der vereinbarten Laufzeit beträgt ___________ km. Für jeden 

Mehrkilometer werden _______ € (ggfs. zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer) berechnet.  

 

(3)  Der Mietvertrag tritt in Kraft mit Fahrzeugübergabe am ____________ und endet am 

______________. Der Mietvertrag endet spätestens mit Beendigung des o.g. Hauptvertrags.  

 

 

§ 2 Fahrzeugüberlassung durch den Mieter an Dritte 

Der Mieter darf das Fahrzeug einem Dritten nur im Rahmen des Vertragsgegenstands und nur mit 

vorheriger schriftlicher Einwilligung durch die AUDI AG überlassen. Diese Einwilligung wird hier-

mit - soweit sich nicht aus anderen, mit diesem im Zusammenhang stehenden Vereinbarungen 

etwas anderes ergibt - für alle Verwandten 1. Grades (Eltern, Kinder), für den Ehegatten bzw. 

Lebenspartner des Mieters, für die Mitarbeiter des Mieters, soweit sie von diesem zur Nutzung des 

Fahrzeugs ermächtigt sind, erteilt, vorausgesetzt diese Personen haben ihren Haupt-Wohnsitz in 

dem Land, in dem der Mieter ansässig ist.  

 

Die Einwilligung wird zudem für die Fahrzeugüberlassung durch den Mieter an folgenden Nutzer 

erteilt: 

Name:  _______________________________________________ 

Anschrift:  _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Der Mieter hat das Handeln des jeweiligen Fahrzeugführers wie eigenes zu vertreten. 

 

Soweit durch die Überlassung durch den Mieter an Dritte geldwerte Vorteile entstehen, ist der 

Mieter bzw. der Dritte für die ordnungsgemäße Versteuerung selbst verantwortlich. 
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§ 3 Zulassung 

Das Fahrzeug steht im Eigentum der AUDI AG. Das Fahrzeug wird 

□ auf den Mieter/ den Dritten gemäß § 2 dieses Vertrages zugelassen.  

Der Mieter trägt die Kfz-Steuer. 

□ auf die AUDI AG zugelassen. Die AUDI AG trägt die Kfz-Steuer. 

 

 

§ 4 Haftung, Versicherung, Selbstbeteiligungsmöglichkeiten 

□ Der Mieter schließt auf eigene Kosten eine Vollkaskoversicherung ab. 

□ Der Mieter wird von der AUDI AG so gestellt, als ob eine Vollkaskoversicherung bestünde. 

Dabei gilt: 

□  Der Mieter trägt eine Selbstbeteiligung in Höhe von 1.500,00 € pro Schadensfall. 

□  Der Mieter trägt eine Selbstbeteiligung in Höhe von 1.000,00 € pro Schadensfall. 

□ Der Mieter trägt eine Selbstbeteiligung in Höhe von 500,00 € pro Schadensfall. 

□ Der Mieter trägt keine Selbstbeteiligung. 

 

 

§ 5 Unterzeichnung 

 

Es wird auf die umseitigen Allgemeinen Bedingungen des Fahrzeug-Mietvertrags hingewiesen. 

Mit ihrer Unterschrift stimmen die Parteien auch diesen Bestimmungen zu. Sie werden Vertrags-

bestandteil. 

 

 

Ingolstadt, den __________________   _______________________, den _____________ 

 

AUDI AG 

 

i. V.   i. V.     

 

 

___________________ ______________________  ____________________________________________ 

       (Unterschrift Mieter) 
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Allgemeine Bedingungen des Fahrzeug-Mietvertrages  
 
§. 1 Übergabe und Rückgabe 
 
(1) Übergabeort ist Ingolstadt soweit nichts anderes vereinbart wird.  
 
(2) Rückgabeort ist das Audi Kundenzentrum, Senefelder Straße, In-

golstadt soweit nichts anderes vereinbart ist. Der Mieter verpflichtet 
sich, das Fahrzeug mit sämtlichen Schlüsseln und allen überlassenen 
Unterlagen bei Vertragsende nach § 1 Abs. 3 des Mietvertrags bzw. 
bei Kündigung aus wichtigem Grund im Sinne von §.2 dieser Allgemei-
nen Bedingungen in einwandfreiem Zustand, insbesondere vollge-
tankt, sauber und gepflegt, der tatsächlichen Laufleistung entspre-
chend an die AUDI AG zurückzugeben. Transportkosten bei Rückgabe 
an einem anderen Ort trägt der Mieter. Des Weiteren können dem 
Mieter anfallende Reinigungskosten auferlegt werden. 

 
(3) Erfolgt die Rückgabe des Fahrzeugs nicht zu dem in § 1 Abs. 3 des 

Mietvertrags vereinbarten Zeitpunkt, bzw. an dem eine Kündigung 
aus wichtigem Grund ausgesprochen wird, werden dem Mieter für je-
den Tag, an dem er der Rückgabepflicht nicht nachkommt, 5% des 
vereinbarten monatlichen Mietzinses und die durch die Rückgabever-
zögerung verursachten Kosten in Rechnung gestellt. Die unter § 1 
Abs. 2 Satz 2 des Mietvertrags vereinbarte Laufleistung erhöht sich 
dadurch um 1/365 für jeden wie vor berechneten Tag.  

 
(4) Des Weiteren ist die AUDI AG bei verspäteter Rückgabe berechtigt, 

das Fahrzeug jederzeit auf Kosten des Mieters an sich zu nehmen, 
gleichgültig wo sich das Fahrzeug befindet. Darüber hinaus hat der 
Mieter für alle sich aus der verspäteten Rückgabe des Fahrzeugs erge-
benden Nachteile einzustehen.  

 
(5) Über Mehrkilometer und sonstige Forderungen erhält der Mieter nach 

Beendigung des Mietvertrages bzw. Rückgabe des Fahrzeugs eine ge-
sonderte Abrechnung.  

 
(6) Über den Zustand des Fahrzeugs wird bei Rückgabe ein Protokoll an-

gefertigt, welches von beiden Vertragsparteien oder deren Bevoll-
mächtigten unterzeichnet werden muss. Wird hierbei ein von § 1 Abs. 
2   abweichender Zustand festgestellt und vermindert sich dadurch 
der Wert des Fahrzeugs, ist der Mieter zum Ausgleich dieses Minder-
werts verpflichtet.  Dieser Minderwert wird im Zweifel auf Veranlas-
sung von Audi mit Zustimmung des Mieters durch einen öffentlich be-
stellten und vereidigten Sachverständigen oder ein unabhängiges 
Sachverständigenunternehmen ermittelt. Die Kosten tragen die Ver-
tragspartner je zur Hälfte. 

 
(7) Im Zusammenhang mit einer Instandsetzung des Fahrzeugs erhal-

tene Dokumente (z.B. Reparaturrechnungen, Gutachten, Kostenvor-
anschläge, etc.) sind vom Mieter bei der Fahrzeugrückgabe vorzule-
gen. 

 
§ 2 Kündigung 
 
Der Mietvertrag ist von  beiden Parteien  jederzeit aus wichtigem Grund 
fristlos kündbar. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere bei Totalschaden 
oder Verlust des Fahrzeugs vor. Audi ist insbesondere dann zur Kündigung 
aus wichtigem Grund berechtigt, wenn 
- der Mieter gegen vertragswesentliche Regelungen des Hauptvertra-

ges verstößt;  
- der Mieter gegen § 2 des Mietvertrags und § 3 Abs. 1, 2, 5 oder § 9 

Abs.1 bzw.2 der Allgemeinen Bedingungen des Mietvertrags ver-
stößt, 

- die Fortsetzung des Mietvertrags wegen einer zu hohen Schadens-
quote unzumutbar ist , 

- eine wesentliche Verschlechterung oder erhebliche Gefährdung des 
Vermögens des Mieters, die die Ansprüche von Audi gefährden kann, 
eintritt oder 

- eine Beschädigung am Fahrzeug vorliegt, deren voraussichtliche Re-
paraturkosten einen Betrag in Höhe von € 5.000,00 netto überstei-
gen. 

 
§ 3 Nutzung des Fahrzeugs 
 
(1) Der Mieter verpflichtet sich, das Fahrzeug pfleglich entsprechend der 

Betriebsanleitung zu behandeln, in verkehrssicherem Zustand zu er-
halten und zu keinem anderen als dem vertragsmäßig vereinbarten 
Gebrauch zu verwenden sowie das Fahrzeug stets ordnungsgemäß zu 
verschließen. 

 
(2) Technische Veränderungen am Fahrzeug dürfen ausschließlich von 

AUDI vorgenommen werden. Der Ein- bzw. Ausbau von Zubehörteilen 
ist nur mit vorheriger, ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung 
von AUDI zulässig. 

 
(3) Die Nutzung des Fahrzeugs zum Zwecke der Veröffentlichung von 

Testberichten bzw. Erfahrungsberichten gegenüber der Presse ist nur 
mit vorheriger, ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung von Audi 
zulässig. Zu Renn-, Zuverlässigkeitsfahrten oder ähnlichen Veranstal-
tungen, zur gewerblichen Personen- oder Güterbeförderung sowie zu 
rechtswidrigen Zwecken insbesondere zur Begehung von Zoll,- und 
Straftaten, auch soweit diese nur nach dem Recht des Tatorts verbo-
ten sind, darf das Fahrzeug nicht verwendet werden. Bei den Fahrzeu-
gen handelt es sich um Nichtraucherfahrzeuge. Dem Mieter ist es un-
tersagt, das Fahrzeug zu vermieten. 

 

(4) Der Mieter versichert, dass der Fahrzeugführer (Mieter oder die in §2 
des Mietvertrages bezeichneten Personen)  im Besitz einer für den Be-
trieb des Fahrzeugs gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Mieter verpflichtet 
sich, Audi sofort das Erlöschen, die Entziehung oder den anderweiti-
gen Verlust der Fahrerlaubnis anzuzeigen und die Benutzung des 
Fahrzeugs sofort einzustellen. Dem berechtigten Dritten i.S.v. § 2 des 
Mietvertrages wird der Mieter eine entsprechende Verpflichtung auf-
erlegen. 

 
(5) Das überlassene Fahrzeug darf nur in die Länder verbracht werden, die 

in der internationalen Versicherungskarte (grüne Versicherungskarte) 
genannt sind. 

 
§ 4 Pflege, Wartung, Instandsetzung und Betriebskosten 
 
(1) Service- und Inspektionsarbeiten sowie Instandsetzungen dürfen aus-

schließlich durch einen Audi-Partner ausgeführt werden. Der Mieter 
verpflichtet sich, die im Service-Heft vorgeschriebenen  Service- und 
Wartungsarbeiten entsprechend den angegebenen Intervallen durch-
führen zu lassen.  

 
(2)  Die Kosten für den Betrieb des Fahrzeugs (Pflege, Innen- und Außen-

reinigung, Kraftstoff, Öle, Verschleißteile, Reifenersatz, saisonal be-
dingter Reifenwechsel, etc.) sowie der lt. Betriebsanleitung erforder-
lichen Wartungsarbeiten trägt der Mieter, es sei denn, im Hauptver-
trag wurde dazu eine separate Regelung getroffen. . 

 
§ 5 Fahrzeugaustausch 
 
Die AUDI AG ist jederzeit nach schriftlicher Vorankündigung berechtigt, das 
Fahrzeug gegen ein gleichwertiges auszutauschen.  
 
§ 6 Eigentum, Zulassung, Versicherung und Steuern 
 
(1) Das Fahrzeug steht im Eigentum von Audi. 
 
(2)  Alle eventuell anfallenden Steuerzahlungen für das Fahrzeug sind 

vom Mieter zu leisten, es sei denn, dass im Hauptvertrag etwas ande-
res geregelt wurde. 

 
§ 7 Haftung 
 
(1)  Wenn das Fahrzeug gemäß § 4 des Vertrages vom Mieter zu versi-

chern ist, behält sich die  AUDI AG das Recht vor, einen evtl. Schaden-
ersatzanspruch auch direkt gegen den Versicherer geltend zu machen; 
auf Verlangen der AUDI AG wird der Mieter seine Ansprüche gegen den 
Versicherer an die AUDI AG abtreten. Die Kosten der erforderlichen 
Versicherung trägt der Mieter. Seitens der AUDI AG besteht kein Ver-
sicherungsschutz. Sollte der Mieter von der Versicherungspflicht per 
Gesetz befreit sein, so tritt der Mieter bei von ihm verursachten Per-
sonenschäden, Sachschäden und sonstigen Vermögensschäden in 
gleicher Weise und in gleichem Umfang ein, wie ein Versicherer bei 
Bestehen einer Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung. 

 
(2)  Wenn der Mieter nicht verpflichtet ist, dass Fahrzeug selbst zu versi-

chern gilt Folgendes:   
 

a) Für alle Schäden am Fahrzeug haftet der Mieter in Fällen der vorsätz-
lichen Schadensverursachung uneingeschränkt. In Fällen der groben 
Fahrlässigkeit berechnet sich die Haftungshöhe  in einem der Schwere 
des Verschuldens  entsprechenden Verhältnis und der Mieter haftet 
nur:  
aa) wenn der Diebstahl des Fahrzeugs oder seiner Teile grob fahrlässig 

ermöglicht wurde, 
bb) wenn der Fahrer infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder 

anderer berauschender Mittel nicht in der Lage war das Fahrzeug 
sicher zu führen, 

cc) wenn der Schadensfall auf einem besonders schwerwiegenden 
Verkehrsverstoß beruht, 

dd) wenn ein Verstoß gegen die besonderen Hinweise in der Anlage 
zum Mietvertrag vorliegt oder 

ee) wenn der Fahrer sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat und 
hierdurch die Aufklärung des Unfalls behindert oder verhindert hat.  

 
b)  Für folgende Schadensfälle am Fahrzeug, die nicht unter a) fallen hat 

der Mieter eine Selbstbeteiligung in Höhe von 150 € je Schadensfall 
zu leisten, wenn der Schaden am Fahrzeug auf einem der nachfolgen-
den Umstände beruht: 
aa) Brand und Explosion, nicht hierzu zählen Schmor- und Sengschä-

den; 
bb) Entwendung, insbesondere Diebstahl, unbefugter Gebrauch 

durch betriebsfremde Personen, Raub und Unterschlagung; Un-
terschlagung nur, wenn dem Täter das Fahrzeug nicht im eige-
nen Interesse, zur Veräußerung oder unter Eigentumsvorbehalt 
überlassen wurde; 

cc) Unmittelbare Einwirkung von Sturm (als Sturm gilt eine wetter-
bedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8), Hagel, 
Blitzschlag, Schneelawinen oder Überschwemmungen; einge-
schlossen sind Schäden die verursacht wurden, indem Gegen-
stände auf Grund von Naturgewalten gegen oder auf das Fahr-
zeug geworfen wurden, nicht umfasst sind Schäden, die auf ein 
durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers 
zurückzuführen sind; 

dd) Zusammenstoß mit Tieren während das Fahrzeug in Bewegung 
ist; 

ee) Glasbruchschäden, nicht Folgeschäden;  
ff) Schäden an der Verkabelung durch Kurzschluss;  
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gg) Schäden durch Tierbisse am Fahrzeug, soweit nicht im Innen-
raum, Folgeschäden sind bis zu einer Höhe von 1000 € mit um-
fasst. 

 
c) Bei Schadensfällen, die nicht unter a) und b) fallen und  

aa) durch Unfall, d.h. durch ein unmittelbar von außen her plötzlich 
mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis (hiervon nicht 
erfasst sind Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden) oder 

bb) durch mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder Perso-
nen entstehen hat der Mieter die gemäß § 4 vereinbarte Selbst-
beteiligung in Höhe je Schadensfall zu leisten.  

 
d) In allen übrigen Schadensfällen, die nicht unter eine der vorstehenden 

Ziff. a) bis c) fallen oder die auf einem Verstoß gegen die Bestimmun-
gen dieses Vertrages beruhen, haftet der Mieter uneingeschränkt. 

 
e) Audi haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit nur bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit; für sonstige 
Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Ansonsten ist die 
Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen.  

 
f) Der Mieter stellt sicher, dass bei Verkehrsverstößen die mit dem Fahr-

zeug in unmittelbarem Zusammenhang stehen, die erforderlichen 
Maßnahmen gegenüber den Ordnungsbehörden ergriffen werden. 
Der Mieter stellt Audi in diesem Zusammenhang in vollem Umfang 
von irgendwelchen Inanspruchnahmen und Kosten (insbesondere 
Verwarnungs- und Bußgelder) frei. Bei Verstößen gegen diese Ver-
pflichtung sowie zur Wahrung eigener Interessen ist Audi berechtigt, 
den Namen des Mieters den Behörden bekannt zu geben.  

 
g) Audi weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf Besonderhei-

ten u. a. der österreichischen und Schweizer Straßenverkehrsordnung 
hin, die u. U. bei Verstößen und Nichtbefolgung zu einer strafrechtli-
chen Verfolgung von Organen des Herstellers führen können (Len-
kerauskunft).  

 
§ 8 Schadensfall und Schadensabwicklung 
 
(1) Im Falle eines Unfalls darf ein Schuldanerkenntnis nicht abgegeben 

werden. 
 
(2) Jeder Schadensfall ist der Audi AG unverzüglich möglichst mittels des 

Audi-Formulars „Fahrzeugunfall-/Schadenbericht“ mitzuteilen. Dies 
entbindet den Mieter nicht von seiner Pflicht, den Schaden gegenüber 
seinem eigenen Versicherer anzuzeigen. 

 
(3) Der Mieter hat alle am Fahrzeug entstandenen Schäden umgehend bei 

einem Audi Service Partner reparieren zu lassen. Sofern die Reparatur-
kosten voraussichtlich den Betrag von netto 5.000,00 € bzw. 
1.000,00 € bei fremdverschuldeten Unfällen überschreiten, ist vor 
Vergabe einer Unfallreparatur diese mit der Audi AG abzustimmen. 

 
(4) Der Mieter ist nicht berechtigt, etwaige der AUDI AG zustehende An-

sprüche oder Rechte an Dritte abzutreten. Etwaige dem Mieter infolge 
eines Schadensfalles zustehende Ansprüche gegen Dritte auf Erstat-
tung von Nutzungsausfall bzw. Mietwagenkosten tritt der Mieter hier-
mit an die AUDI AG ab, wenn diese ihm ein gleichwertiges Ersatzfahr-
zeug ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt hat. 

 
§ 9 Verfügungen, Zwangsvollstreckung und Zurückbehaltungsrecht 

 

(1) Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder eine andere Verfü-
gung  über das Fahrzeug ist nicht statthaft. 

 
(2) Falls eine Zwangsvollstreckung in das Fahrzeug erfolgt, ist die Audi 

AG unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
(3) Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Mieter nicht zu, es sei denn, das 

Zurückbehaltungsrecht beruht auf demselben Vertragsverhältnis. 
 
(4) Die Aufrechnung gegenüber Forderungen von Audi ist nur mit unbe-

strittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen des Mieters 
zulässig. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, gegen eine Mietzins-
forderung der Audi AG mit einem auf Mietminderung beruhenden Be-
reicherungsanspruch aufzurechnen. 

 
§ 10 Gewährleistung 
 
Gewährleistung wird analog der Neuwagenverkaufsbedingungen für das je-
weilige Fahrzeug des Konzerns gewährt. Die einschlägigen Neuwagenver-
kaufsbedingungen liegen diesem Mietvertrag als Anlage bei. 
 
§ 11 Sonstige Vereinbarungen 
 
(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages und seiner Allgemei-

nen Bedingungen bedürfen der Schriftform. Die Schriftform ist weder 
durch die telekommunikative Übermittlung mittels E-mail oder Fax, 
noch durch die elektronische Form oder die Textform gewahrt. Ergän-
zend und vorrangig vor diesem Fahrzeug-Mietvertrag gilt der Haupt-
vertrag. 

 
(2) Sollte eine Bestimmung des Mietvertrags unwirksam sein oder un-

wirksam werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen dieses Mietvertrages nicht berührt. Die Vertragspartner wer-
den im Rahmen des Zumutbaren nach Treu und Glauben die unwirk-
same Bestimmung durch eine ihr im rechtlichen und wirtschaftlichen 
Erfolg möglichst nahekommenden Regelung ersetzen. 

 
(3) Der Mietvertrag und seine Allgemeinen Bedingungen unterliegen aus-

schließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
(4) Erfüllungsort ist Ingolstadt. Ist der Mieter Vollkaufmann oder hat er 

keinen inländischen allgemeinen Gerichtsstand, so wird als aus-
schließlicher Gerichtsstand Ingolstadt vereinbart. 
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